
der medizinischen Fachgesellschaften erlan-
gen in der Haftpflicht-Rechtsprechung eine
zunehmende Bedeutung. Anhand eines OLG-
Urteils zur Thromboseprophylaxe erläutern 
die Rechtsanwälte Dr. Wolfgang Bruns und 
Dr. Andreas Pollandt die tatsächliche und die
rechtliche Bedeutung der Leitlinien für die
Feststellung des Facharztstandards.
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